
 

Kleine Anfrage 

Dr. Daniela Sommer (SPD) vom 11.05.2021 

Entlastung für pflegende Angehörige – Pflegeunterstützungsverordnung – Teil II 

und  

Antwort  

Minister für Soziales und Integration 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin: 

Rund 225.000 Menschen in Hessen sind auf Pflege angewiesen. 82 % von ihnen leben zu Hause, etwa die 
Hälfte davon wird ausschließlich von Angehörigen versorgt. Durch das Erste Gesetz zur Stärkung der pflege-
rischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Erstes Pflegestärkungsgesetz, PSG I) haben seit 
dem 1. Januar 2015 alle Pflegebedürftigen einen Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistun-
gen. Mit dem Pflegestärkungsgesetz II, das am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, wurde der sogenannte 
Entlastungsbetrag auf 125 € monatlich erhöht. Dieses Geld kann für hauswirtschaftliche Hilfe, für Betreuung 
oder klassische Pflege verwendet werden. Nur wenigen Betroffenen ist es möglich, Angebote zur Entlastung 
in Anspruch zu nehmen. Das liegt daran, dass es bei Pflegediensten lange Wartelisten gibt und beispielsweise 
Anbieter von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zu hohe bürokratische Hürden nehmen müssen und deswegen 
nicht auf dem Markt präsent sind. 
Die Landesregierung will mit ihren sie tragenden Fraktionen dafür Sorge tragen, mehr Entlastungen für pfle-
gende Angehörige zu ermöglichen. Konkrete Maßnahmen lassen bisweilen auf sich warten. 
 

Vorbemerkung Minister für Soziales und Integration: 
Die mit den Pflegestärkungsgesetzen einhergehenden Änderungen im Bereich der Angebote zur 
Unterstützung im Alltag wurden in Hessen durch die Pflegeunterstützungsverordnung (PfluV) 
umgesetzt. Die bis dahin vorhandenen Unterstützungsleistungen wurden der gestiegenen Nach-
frage nicht gerecht. Zudem waren sie insbesondere auf die Betreuung von Pflegebedürftigen und 
die Begleitung von Pflegepersonen bei der Wahrnehmung ihrer Pflegeaufgaben ausgerichtet und 
wurden vorwiegend durch ambulante Pflegedienste und ehrenamtlich geprägte Angebote erbracht.  
 
Mit Inkrafttreten der PfluV wurde die Bandbreite der anerkennungsfähigen Angebote zur Unter-
stützung im Alltag in Hessen deutlich erweitert. Ferner wurde der Anbieterkreis auch für gewerb-
liche Anbieterinnen und Anbieter sowie Einzelpersonen, die ihre Leistungen gegen Entgelt anbie-
ten, geöffnet. Zwar war bei Inkrafttreten der PfluV zunächst eine das Angebot übersteigende 
Nachfrage an Unterstützungsleistungen im Alltag zu erwarten, gleichzeitig war aber davon aus-
zugehen, dass die Anzahl der anerkannten Anbieterinnen und Anbieter im Zeitverlauf deutlich 
zunehmen wird. Obwohl die hessischen Anforderungen zur Anerkennung von Angeboten zur 
Unterstützung im Alltag im Ländervergleich eher im unteren Bereich lagen, stieg die Anzahl der 
anerkannten Anbieterinnen und Anbieter jedoch nicht in ausreichendem Maße. 
 
Zum Jahresende 2019 erfolgte durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration eine 
ausführliche Evaluation bei den kommunalen Anerkennungsbehörden nach den aktuellen Anbie-
terzahlen, zu Erfahrungen aus dem Anerkennungsverfahren und zu möglichen Hinderungsgrün-
den. Dabei wurde flächendeckend eine das Angebot übersteigende Nachfrage dokumentiert. Auch 
für die Zukunft ist angesichts der prognostizierten demografischen Entwicklung und der gleich-
sam steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen eine erhebliche Steigerung des Bedarfs an 
Pflege-, Hilfs- und Unterstützungsleistungen zu erwarten. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ent-
schlossen, die Pflegeunterstützungsverordnung nicht erst wie turnusmäßig vorgesehen 2024 zu 
novellieren, sondern unmittelbar mit einer Novellierung zu beginnen.  
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie werden Anbieter auf Grundlage der Verordnung rekrutiert, um eine bedarfsgerechte Versor-

gungsstruktur vorhalten zu können? 
 

Es wird auf die Antwort zu Frage 7 der Kleinen Anfrage 20/5748 verwiesen.  
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Frage 2. Inwiefern und mit welcher Begründung wurde die Pflegeunterstützungsverordnung während der 

Corona-Pandemie verändert und inwiefern soll die Änderung zukünftig beibehalten werden? 
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 8 der Kleinen Anfrage 20/5748 verwiesen. 
 
 
Frage 3. Wie sollen zukünftig das Ehrenamt, die Alltagsbegleiter, Gemeindepflegerinnen und -pfleger im 

Rahmen der Pflegeunterstützungsverordnung in die Umsetzung von Betreuungs- und Entlastungs-
angeboten/-strukturen eingebunden werden? 

 

Es wird auf die Antwort zu Frage 9 der Kleinen Anfrage 20/5748 verwiesen. 
 
Frage 4. Wie will die Landesregierung zukünftig schnelle und unbürokratische Lösungen im Rahmen der 

Entlastung- und Betreuungsleistungen (insbesondere bei hauswirtschaftlicher Unterstützung) zur 
Verfügung stellen, damit Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mehr, v. a. bedarfsgerechte, Un-
terstützung bei der Bewältigung ihres Alltags bekommen? 

 

Es wird auf die Antwort zu Frage 10 der Kleinen Anfrage 20/5748 verwiesen. 
 
 
Wiesbaden, 7. Juni 2021 

Kai Klose 


